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dem Dänenkönig Sven den königlichen Zirkels) Und als der 
Kaiser 1158 seinen treuen Bundesgenossen wladislav II. von 
Böhmen zum König erhob, gewährte er ihm urkundlich das 
Recht, an denselben hohen Sisttagen, an denen der Kaiser die 
Krone trage, einen goldenen Stirnreif anzulegen.?) Es sei daran 
erinnert, daß schon Arnulf von körnten den Königen Gdo von 
Westfronten und Zwentibold von Lothringen, die als seine 
Lehensleute angesehen werden müssen, Kronen übersandte?) 
Und ferner hat Heinrich VI. den Smsten Leo von Armenien 
durch Lrzbischof Konrad von Main; und den König Amalrich 
von Lgpern durch seinen Kanzler Konrad von Euerfurt, Bischof 
von hildesheim, krönen lassend) Leide Surften hatten dem Kaiser 
die Lehnshuldigung geleistet, va nun die Absicht der staufischen 
Reichspolitik anscheinend darauf ausging, die europäischen 
Könige überhaupt als Lehnsträger des Reiches hinzustellen, 
als reges provinciales oder reguli, hat Burdachs Deutung der 
Zirkel in Walters Reichsspruch als Sgmbol der europäischen 
Könige viel für sich.

Ehe aber eine endgültige Entscheidung über diese Zrage ge­
troffen werden kann, müssen die Quellen nochmals daraufhin 
untersucht werden, ob nicht doch deutsche Herzöge oder Sürsten 
als Zirkelträger nachzuweisen sind. Dabei ergibt sich, wie Bur- 
dach eingewandt werden mutz, kein ganz einheitlicher Befund.
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